
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3687/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VII/4513 

 Freigabedatum 
08.09.2010 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Annahme einer Schenkung von einer Holzskulptur der Lobi aus Burkina Faso in 
Westafrika 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Ausschuss Kunst und Kultur 21.09.2010       

Rat 07.10.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat nimmt die Schenkung einer Holzskulptur der Lobi aus Burkina Faso in Westafrika durch 
Herrn Dr. Hans Henrici, Köln, an das Rautenstrauch-Joest-Museum mit Dank an. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Herr Dr. Hans Henrici, Köln, beabsichtigt dem Rautenstrauch-Joest-Museum eine Holzskulp-
tur der Lobi aus Burkina Faso in Westafrika zu schenken. 
 
Die Skulptur (Höhe ca. 1,20 m) stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und wurde rituell im 
Zusammenhang mit dem Ahnenkult der Lobi, einer bäuerlichen Bevölkerungs-gruppe in Bur-
kina Faso, verwendet. Die Lobi sind für ihre meisterlichen Schnitzwerke weltweit bekannt und 
diese sind auf dem Kunstmarkt sehr begehrt. Das zum Geschenk angebotene Objekt wurde 
vielfach in Ausstellungen gezeigt und publiziert, da es von außergewöhnlicher Qualität ist. 
 
Die Skulptur stellt eine bedeutende Bereicherung des Sammlungsbestandes des Museums 
dar und wird zur Eröffnung des neuen Rautenstrauch-Joest-Museums – Kulturen der Welt im 
Oktober ausgestellt. 
 
Der Wert der Schenkung beläuft sich nach eingehender Prüfung auf 80.000 €. 
 
Mit der Annahme der Schenkung ist die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ver-
bunden. 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. – 
 
 
 


